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Landratsamt Tübingen 
Wilhelm-Keil-Straße 50 
72072 Tübingen 
www.kreis-tuebingen.de 

Telefon 0 70 71 / 2 07 – 0 
Telefax 0 70 71 / 2 07 – 59 99 
info@kreis-tuebingen.de 

 

Haltestellen Stadtverkehr 
Linie 2 (Regierungspräsidium) 
Linien 5, 16 (Hegelstraße) 
10 Gehminuten vom Bahnhof 

Öffnungszeiten der Abteilung 
Mo. bis Mi.  7.30 bis 12.00 Uhr 
Donnerstag    7.30 bis 12.00 Uhr 
                und 13.00 bis 17.30 Uhr 
Freitag              7.30 bis 12.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

 

 

   VHK _____________________ 
    (wird von der Behörde ausgefüllt) 
 

Antrag auf Ausstellung eines 
Fahrerqualifizierungsnachweises 

 

 

Familienname: 
 

  

Geburtsname: 
 

  

Vorname: 
 

  

Geburtstag & -ort: 
 

  

Anschrift: 
 

  

Telefon / E-Mail: 
 

 

 

Grund des Antrages: 

□  Erstausstellung                     □  Ersatz bei Änderungen/ Beschädigung      
 
□  Verlust/Diebstahl 
   
Versandart: 

□  Normal (Direktversand)        □  Express (Abholung bei der Behörde)        

 

Für die Erstausstellung des FQN werden Gebühren in Höhe von 32,50 € fällig. Dabei ist der 

Direktversand an die Wohnanschrift miteinbegriffen.  

Bei einer Expressbestellung stellt die Bundesdruckerei Ihren Fahrerqualifizierungsnachweis 

schneller her. In der Regel beträgt die Lieferzeit zu uns in die Behörde bis zu 5 Werktage. Sie kostet 

zusätzlich 5,40 €. 

Wenn Sie oben keine Auswahl treffen, wird Ihr Kartenführerschein/Fahrerqualifizierungs-nachweis 

per Normalbestellung bestellt. Dies dauert ca. 4-6 Wochen. 
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Bitte unterschreiben Sie innerhalb des obigen schwarzen 

Kastens. Diese Unterschrift wird auf Ihre Führerscheinkarte 

übertragen. Bitte nicht über den Rand schreiben. 

 

Bitte vorlegen: 

□  Personalausweis         

□  Führerschein (Kopie)     

□  1 biometrisches Passbild gem. Passverordnung (35 x 45 mm)         

□  Grundqualifikation oder Weiterbildungsnachweise im Sinne des BKrFQG 

□  bei Änderungen: die zu ändernde FQN-Karte im Original   

□  bei Verlust: eidesstattliche Versicherung (hierzu vereinbaren Sie bitte einen Termin auf   

      der Fahrerlaubnisbehörde)       

 

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Kenntnisnahme der Hinweise und die Richtigkeit 

vorstehender Angaben. Ich stimme den Versendungsmodalitäten - wie angekreuzt und im 

angefügten Informationsschreiben beschrieben - zu. 

 

 

_________________________   ___________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

Datenschutzrechtliche Hinweise: 

Nach § 2 StVG und § 21 FeV sind Sie verpflichtet, die erforderlichen Angaben zur Person zu machen. Personen- und 

Fahrerlaubnisdaten werden digital und analog zum Zwecke des Nachweises der Fahrerlaubniserteilung gespeichert. 

Erforderliche Datenübermittlungen an andere Stellen erfolgen nach den Vorschriften des Fahrerlaubnisrechts. Unsere 

Datenschutzhinweise finden Sie unter www.kreis-tuebingen.de 

 

 

  

Bitte hier das Foto 

fixieren. 
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Informationen zum Versand des Fahrerqualifizierungsnachweises (FQN) 

 

Der Fahrerqualifizierungsnachweis (FQN) wird nach der Bearbeitung und Bestellung durch die 

Fahrerlaubnisbehörde von der Bundesdruckerei in Berlin hergestellt. Für die Aushändigung der 

FQN-Karte gibt es zwei Möglichkeiten, unter denen gewählt werden kann: 

1. Normale Bestellung  

Die neue FQN-Karte wird Ihnen per Direktversand zu Ihrer Wohnanschrift gesandt. 

 

2. Expressbestellung 

Die neue FQN-Karte wird an die Fahrerlaubnisbehörde gesandt und ist dort von Ihnen 

nach vorheriger Terminvereinbarung abzuholen. 

 

Bei der Beantragung des FQN müssen Sie sich bereits für die Versandart entscheiden. 

Bei Inanspruchnahme des Direktversands entfällt die Abholung des FQNs und somit der Gang zur 

Führerscheinstelle. Spätere Änderungen der Adresse nach Antragstellung können von der 

Bundesdruckerei allerdings nicht berücksichtigt werden. Änderungen Ihrer Adresse sind der 

Fahrerlaubnisbehörde umgehend mitzuteilen. Entstehende Mehrkosten durch eine erneute 

Versendung des FQNs sind von Ihnen zu tragen. 

Der neue FQN wird Ihnen von der Deutschen Post AG per Einwurf-Einschreiben zugestellt. Nach 

dem Einwurf in den Briefkasten Ihrer angegebenen Anschrift gilt die Zustellung als erbracht. Geht 

Ihnen der FQN nach der Zustellung verloren, tragen Sie die Kosten für Ausfertigung eines neuen 

FQNs. 

Ihre Adressdaten werden ausschließlich für den einmaligen Direktversand an die Bundesdruckerei 

weitergeleitet. Die Datenspeicherung und Datenübermittlung erfolgt nach §§ 15 ff BKrFQG. 

Ein Expressversand an die Wohnanschrift ist nicht möglich. 

Sollte der FQN nicht innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung bei Ihnen eintreffen oder Sie 

stellen eine unkorrekte Eintragung fest, bitten wir Sie, sich direkt an die Fahrerlaubnisbehörde zu 

wenden. Wir werden uns um Ihr Anliegen kümmern und ggf. mit der Bundesdruckerei Kontakt 

aufnehmen um die Sendung zu verfolgen. 

 

Ihre 

Fahrerlaubnisbehörde 


